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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.06.1980 

Geschäftszahl 

0535/80 

Rechtssatz 

Stehen ausreichende Mittel zur Entrichtung des DIENSTGEBERBEITRAGES zum Ausgleichsfond für 
Familienbeihilfen und der UMSATZSTEUER nicht zur Verfügung, so kann dies eine für die Uneinbringlichkeit 
kausale schuldhafte Verletzung der Abfuhrpflichten ausschließen. 

Beachte 

Siehe: 

91/13/0037 E VS 18. Oktober 1995 VwSlg 7038 F/1995 RS 7 Besprechung in: 

AnwBl 1981/2, S 79, Glosse; 


